
 
 

 

ALLGEMEINE KUNDENINFORMATION 

 
Umgang mit Abfällen wie Mineralfasern, 
künstlichen Mineralfasern, EPS- und XPS 
Abfällen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 

Geschätzte Kunden und Geschäftspartner! 

 

Wir möchten Sie nochmals eingehend über die 

Einstufung, sowie über den Umgang mit bestimmten 

Abfällen informieren: 

 

1. Mineralfasern, Mineralwolle, Tektalan - 

nicht gefährlich – SN 31416 Mineralfasern: 

• Mineralwolle, Steinwolle welche nach 2002 in der EU 

produziert wurde 

• Abfälle aus Neubaudämmung, Produktionsabfälle,… 

 

Übergabe an Abfallentsorger: 

• Als Monocharge – nicht mit anderen Abfällen mischen 

• Verpackung wird empfohlen – ist nicht verpflichtend 

• Ein Nachweis über die Neuheit (Lieferschein vom 

Kauf,…) muss VOR Anlieferung erbracht werden - 

Abfallinformation!!! 

 

Werden diese Abfälle mit Baustellenabfälle vermischt 

angeliefert oder wurde bei Anlieferung kein Nachweis 

erbracht müssen die Abfälle als gefährlicher Abfall (SN 

31437g Asbestabfälle) übernommen werden.  

Wir behalten uns vor, gemischt angelieferte Chargen 

sowohl in der Betriebsanlage, als auch im Zuge des 

Containerdiensts nicht zu übernehmen!!! 

 

2. künstliche Mineralfasern KMF Abfälle 

gefährlich – SN 31437g Asbestabfälle: 

• Mineralwolle, Steinwolle welche vor 2002 in der EU 

produziert wurde 

• Aufgrund der asbestähnlichen Eigenschaften 

gefährlicher Abfall 

 

Übergabe an Abfallentsorger: 

• Als Monocharge – nicht mit anderen Abfällen mischen 

• Verpackung in staubdichte Big Bags ist verpflichtend 

notwendig!!! 

• Das Tragen einer persönlichen Schutzausrüstung 

beim Ausbau ist verpflichtend notwendig 

• Big Bags können beim Entsorger gegen Gebühr 

angefordert werden 

 

Wir behalten uns vor, gemischt angelieferte Chargen 

sowohl in der Betriebsanlage, als auch im Zuge des 

Containerdiensts nicht zu übernehmen!!! 

 

3. EPS- & XPS Abfälle nicht gefährlich – SN 

57108 Polystyrol, Polystyrolschaum: 

•  EPS sowie XPS Dämmplatten, Hartschaumplatten 

welche im Zuge von Neubauarbeiten anfallen 

 

Übergabe an Abfallentsorger: 

• Monochargen werden in Zukunft als Polystyrolschaum 

übernommen 

• Ein Nachweis zur Zuordnung dieser 

Abfallschlüsselnummer muss mittels Abfallinformation 

(Lieferschein vom Kauf,…) oder 

Beurteilungsnachweis VOR Anlieferung erbracht 

werden 

 

4. XPS Abfälle gefährlich – SN 57108 77 

Polystyrol, Polystyrolschaum gefährlich 

kontaminiert: 

• Alte Dämmplatten aus Sanierungs- und 

Abbruchtätigkeiten 

• Dämmplatten wurden in der Vergangheiten mit FCKW 

geschäumt und gelten dadurch als gefährlicher Abfall 

 

Übergabe an Abfallentsorger: 

• Als Monocharge – nicht mit anderen Abfällen mischen 

• Sämtlicher Dämmplatten ohne Nachweis werden 

unter dieser Abfallschlüsselnummer übernommen 

 

 

 

 

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne zur 

Verfügung! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Derfeser Recycling & Entsorgung Pill GmbH 


